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Beschluss
BVerfG, Art. 6 Abs. 2 GG, § 1684 BGB
Umgangsausschluss nach Ausstieg der
Mutter aus Nazi-Szene.
Kindeswohlgefährdung bei Gefährdung
der Mutter

Kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei Be-
kanntwerden des Aufenthaltsorts der Mutter zu Über-
griffen auf diese aus der rechtsextremen Szene käme,
wären die körperliche Unversehrtheit und das Leben der
Mutter im Falle der Aufrechterhaltung des Umgangs-
rechts des Vaters in unmittelbarer Gefahr. Da die Mut-
ter die betroffenen Kinder betreut und für sie die
Hauptbezugsperson darstellt, bedeutet dies auch eine
konkrete Kindeswohlgefährdung, die der
Durchführung von Umgangskontakten entgegensteht.

Wird den Kindern durch die Vergabe neuer Na-
men, die gegenüber dem Vater ebenso wie der aktuelle
Wohnort geheim gehalten werden müssen, vermittelt,
dass sie sich in einer Gefahrenlage befinden, so könnte
durch die Umgangskontakte eine hohe psychische Bela-
stung für die Kinder entstehen, da sie ihrem Vater nicht
unbeschwert gegenüber treten können.
(Leitsätze der Redaktion)
Beschluss des BVerfG vom 13.12.2012 - 1 BvR 1766/12

Aus den Gründen :
Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die

Anordnung von Umgangskontakten ihrer drei Söhne
mit dem Kindesvater.

1. Aus der Ehe der Kindeseltern sind drei gemein-
same Kinder hervorgegangen, die in den Jahren
2000, 2001 und 2004 geboren wurden. Seit der
Trennung der Kindeseltern im April 2004 leben die
Kinder bei der Kindesmutter. Seit Dezember 2004
hat der Kindesvater mit seinen Kindern keinen Um-

gang mehr. Durch Beschluss des Amtsgerichts wurde
die elterliche Sorge für die Kinder auf die Kindesmut-
ter übertragen. Zugleich wurde eine Umgangsverein-
barung getroffen, die allerdings von der Beschwerde-
führerin nicht umgesetzt wurde. Der Kindesvater ist
in der rechtsradikalen Szene aktiv. Die Beschwerde-
führerin war hier ebenfalls engagiert, hat sich aber im
Januar 2005 abgewandt und an einem Aussteigerpro-
gramm teilgenommen. Sie hat ihren Namen und die
Namen ihrer Kinder ändern lassen und hat mehrfach
ihren Wohnsitz gewechselt.

a) Durch Urteil des Amtsgerichts vom
05.11.2008 wurde die Ehe der Kindeseltern geschie-
den und der Versorgungsausgleich durchgeführt.
Ferner wurde das Umgangsrecht des Kindesvaters
mit den Kindern bis zum 31.12.2009
ausgeschlossen.

b) Auf die Beschwerde des Kindesvaters wurde
durch Beschluss des Oberlandesgerichts vom
23.07.2012 nach Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens das Urteil des Amtsgerichts dahingehend
abgeändert, dass dem Kindesvater jeden ersten Sams-
tag im Monat, beginnend am 6.10.2012, für die
Dauer von zwei Stunden begleiteter Umgang mit sei-
nen Kindern gewährt und zur Sicherstellung der
Durchführung des Umgangs Umgangspflegschaft
angeordnet wurde. […]

2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Be-
schwerdeführerin eine Verletzung ihres Elternrechts
aus Art.6 Abs. 2 GG Satz 1 GG durch die angegriffe-
ne Entscheidung. […]

3. Mit Beschluss vom 29.08.2012 hat das Bun-
desverfassungsgericht im Wege einer einstweiligen
Anordnung die Wirksamkeit des Beschlusses des
Oberlandesgerichts vom 23.07.2012 bis zur Ent-
scheidung in der Hauptsache, längstens bis zum
30.11.2012, ausgesetzt. Mit Beschluss vom
26.11.2012 wurde die einstweilige Anordnung bis
zum 31.01.2013, längstens bis zur Entscheidung
über die Verfassungsbeschwerde, wiederholt. […]

II.
Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur
Entscheidung an und gibt ihr statt. […]

a) Die Beschwerdeführerin wird durch die ange-
griffene Entscheidung in ihrem Grundrecht aus Art.
6 Abs. 2 Satz 1 GG verletzt.

aa) Das Umgangsrecht eines Elternteils steht al-
lerdings ebenso wie die elterliche Sorge des anderen
Elternteils unter dem Schutz des Art. 6 Abs. 2 Satz 1
GG. […] Eine Einschränkung oder ein Ausschluss
des Umgangsrechts ist dann veranlasst, wenn nach
den Umständen des Einzelfalls der Schutz des Kindes
dies erfordert, um eine Gefährdung seiner seelischen
oder körperlichen Entwicklung abzuwehren (vgl.
BVerfGE 31, 194, 209 f.). […]
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Die von den Fachgerichten getroffenen tatsächli-
chen Feststellungen und die von ihnen im Einzelnen
vorgenommene Abwägung prüft das Bundesverfas-
sungsgericht grundsätzlich nicht nach. Der verfas-
sungsgerichtlichen Prüfung unterliegt jedoch, ob
fachgerichtliche Entscheidungen auf einer grund-
sätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung
und Tragweite eines Grundrechts beruhen (vgl.
BVerfGE 18, 85, 92f.) […].

bb) Das Oberlandesgericht ist den Anforderungen
des Art. 6 GG Abs. 2 Satz 1 angesichts des Ausmaßes
der dem Kindeswohl durch die Umgangsregelung
drohenden Gefahren nicht gerecht geworden.

(1) Es hat bei der Entscheidung über die Aus-
übung des Umgangsrechts nach §1684 BGB dem
mit dem Wohl der Kinder in engem Zusammenhang
stehenden Schutz der Beschwerdeführerin vor Ge-
fahren für Leib und Leben nicht ausreichend Rech-
nung getragen. Das Oberlandesgericht hat zwar vor
dem Hintergrund der Zugehörigkeit des Kindesva-
ters zur rechtsextremen Szene und der besonderen
Aussteigersituation der Mutter umfangreiche Erkun-
digungen hinsichtlich des Vorliegens einer Gefähr-
dungslage eingeholt. Jedoch hat es im Rahmen seiner
Entscheidung der Gefährdung der Mutter und der
damit einhergehenden mittelbaren Gefährdung der
Kinder zu geringes Gewicht beigemessen. Aus den
dem Gericht vorliegenden Unterlagen ergeben sich
Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Be-
schwerdeführerin, durch Rechtsextremisten erhebli-
chem körperlichem oder seelischem Druck ausge-
setzt zu werden. Ob die Kinder derselben Gefahr un-
mittelbar und eigenständig ausgesetzt sind, kann da-
hinstehen. Das Wohl der in der Obhut der Mutter
aufwachsenden Kinder ist von der körperlichen
Unversehrtheit ihrer Mutter abhängig, hinter deren
Schutz das Umgangsrecht des Vaters hier
zurücktreten muss. […]

Die strukturell und dauerhaft konkrete Gefähr-
dung der Beschwerdeführerin ist auf ihren Ausstieg
aus der rechtsextremistischen Szene zurückzuführen.
Dies hat das Landesamt für Verfassungsschutz Sach-
sen in seiner Stellungnahme vom 26. April 2007 wie
folgt erläutert: „Auf Aussteiger reagiert die Szene un-
terschiedlich. In der subkulturell-rechtsextremisti-
schen Skinheadszene mit ihren weitgehend unver-
bindlichen Strukturen kann eine verhältnismäßig
hohe Fluktuation unter den Sympathisanten festge-
stellt werden. Ein Aussteigen aus der Szene oder auch
nur das bloße Fernbleiben von Zusammenkünften
oder Veranstaltungen weckt im Normalfall nicht das
Interesse an einem möglichen Verräter. Anders sind
die Verhältnisse in der strukturierten, meist neonatio-
nalsozialistisch ausgerichteten Kameradschaftsszene
mit ihrem geschlossenen rechtsextremistischen Welt-

bild zu sehen. Hier dominiert im kollektiven Selbst-
verständnis die Auffassung, der einzig richtigen Sache
zu dienen. Jene Sache zu hinterfragen, wird in dieser
Szene als Ausdruck fehlender politischer Reife gewer-
tet, sie - zumal in der Öffentlichkeit - als Irrweg darzu-
stellen, wird als direkter politischer Angriff auf die ei-
gene ideologische Identität betrachtet. Je länger ein
vormaliger Rechtsextremist der Szene angehörte, je
prominenter er in dieser Szene war, umso ausgepräg-
ter das Bedürfnis, den Ausstieg zu sanktionieren. [Die
Beschwerdeführerin] gehörte zu diesen szenepromi-
nenten Personen mit einer langjährigen Biographie als
Rechtsextremistin. Ein zusätzliches Gewicht erfährt
ihre Abwendung vom Rechtsextremismus noch durch
den Umstand, dass sie keinen stillen Ausstieg vollzog,
sondern vielmehr - insbesondere durch Interviewäu-
ßerungen - ihre Ausstiegsmotive erläuterte und einer
breiten Öffentlichkeit die Gefahren des Rechtsextre-
mismus erläuterte. Ein Bekanntwerden des Aufent-
halts [der Beschwerdeführerin] würde für sie die
abstrakte Gefahr erheblich erhöhen, körperlichem
oder seelischem Druck ausgesetzt zu werden. Hierbei
wäre insbesondere auf spontane Einzelhandlungen
von Rechtsextremisten hinzuweisen, die sich berufen
fühlen könnten, an [der Beschwerdeführerin] ein
Exempel zu statuieren.“

Auch wenn sich aus der Stellungnahme des Lan-
desamts für Verfassungsschutz Sachsen keine An-
haltspunkte für eine konkrete Planung von Aktionen
gegen die Beschwerdeführerin ergeben, so wird doch
deren spezifische Gefährdungssituation beschrieben.
[…]

(d) Die Beschwerdeführerin hat zudem einen Be-
richt der Aussteigerorganisation EXIT überreicht,
der die Darstellung von Einzelfällen enthält, in denen
Aussteiger aus der Szene nach ihrem Ausstieg be-
droht, verfolgt oder körperlich misshandelt wurden.
Darauf ist das Oberlandesgericht nicht näher
eingegangen. […]

(e) […] Im Rahmen einer Gefährdungsanalyse ist
zu bedenken, dass die Beschwerdeführerin in den
letzten Jahren aufgrund der zu ihren Gunsten einge-
leiteten Schutzmaßnahmen unter einer verdeckten
Identität gelebt hat und diese allenfalls kurzfristig in
der rechtsextremen Szene bekannt war. Es bestanden
daher in den letzten Jahren kaum Gelegenheiten für
Aktionen gegen die Beschwerdeführerin. Dies
schließt nicht aus, dass bei Bekanntwerden der Iden-
tität der Beschwerdeführerin Übergriffe erfolgen
werden; die bislang vergleichsweise günstige
Situation könnte gerade auf den ergriffenen
Schutzmaßnahmen beruhen.

(f ) Der angeordnete begleitete Umgang kann die
Aufdeckung der Identität der Beschwerdeführerin
zur Folge haben. So besteht die Möglichkeit, dass die
Kinder im Rahmen der Umgangskontakte trotz An-
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wesenheit einer dritten Person unbeabsichtigt Hin-
weise auf ihren Wohnort geben. Ebenso besteht die
Gefahr, dass die Beschwerdeführerin, die die Kinder
zum Ort der Umgangskontakte bringen und sie von
dort abholen muss, bei dieser Gelegenheit beobach-
tet wird und die rechtsextreme Szene dadurch
Hinweise auf ihren Aufenthaltsort erhält.

Weil es möglich ist, dass der Aufenthaltsort der
Beschwerdeführerin bei Durchführung der Um-
gangskontakte ermittelt würde und weil nicht ausge-
schlossen werden kann, dass es bei Bekanntwerden
ihres Aufenthaltsorts zu Übergriffen auf die Be-
schwerdeführerin aus der rechtsextremen Szene
käme, wären die körperliche Unversehrtheit und das
Leben der Beschwerdeführerin im Falle der Aufrecht-
erhaltung des Umgangsrechts in unmittelbarer Ge-
fahr. Da die Beschwerdeführerin die betroffenen
Kinder betreut und für sie die Hauptbezugsperson
darstellt, bedeutet dies auch eine konkrete
Kindeswohlgefährdung, die der Durchführung von
Umgangskontakten entgegensteht.

(2) Die angegriffene Entscheidung befasst sich ferner
nicht hinreichend mit denkbaren nachteiligen Fol-
gen der angeordneten Umgangskontakte für die Kin-
der. Zum einen geht das Oberlandesgericht nicht der
Frage nach, welche Auswirkungen die Durchführung
von Umgangskontakten unter ihren alten Identitä-
ten auf die Kinder haben kann (a). Zum anderen hat
sich das Oberlandesgericht nicht hinreichend damit
auseinandergesetzt, ob die Kinder dem Umgang mit
dem Vater nicht mittlerweile derart ablehnend ge-
genüberstehen, dass die Anordnung von Umgangs-
kontakten gegen ihren Willen eine seelische
Schädigung hervorrufen könnte (b).

(a) In der angegriffenen Entscheidung des Ober-
landesgerichts finden sich keine Ausführungen dazu,
welche Auswirkungen die Durchführung von Um-
gangskontakten auf die Kinder haben kann, solange
sie unter einer neuen Identität leben, die sie im Rah-
men der Umgangskontakte nicht preisgeben dürfen.

Unabhängig von der Frage, ob eine akute Gefah-
rensituation besteht, wird den Kindern durch die Ver-
gabe neuer Namen, die gegenüber dem Vater ebenso
wie der aktuelle Wohnort geheim gehalten werden
müssen, vermittelt, dass sie sich in einer Gefahrenlage
befinden. Vor diesem Hintergrund könnte durch die
Umgangskontakte eine hohe psychische Belastung für
die Kinder entstehen, da sie ihrem Vater nicht unbe-
schwert gegenüber treten können, sondern ihr Verhal-
ten entsprechend der vermuteten Gefahrenlage aus-
richten müssen. Dies könnte zu einer erheblichen Ver-
unsicherung und Verwirrung der Kinder führen. In-
wieweit unter solchen Bedingungen die Durchfüh-
rung von Umgangskontakten für die Kinder über-
haupt kindeswohlförderlich sein kann, ist fraglich.

Zwar haben die Sachverständigen im Rahmen der In-
teraktionsbeobachtung festgestellt, dass es den Kin-
dern kein Problem bereite, mit ihren verschiedenen
Namen und Identitäten umzugehen. Bei der Interak-
tion war der Kindesvater allerdings nicht eingebun-
den. Es liegt nahe, dass Umgangskontakte, die – wie
von den Sachverständigen empfohlen – unter Inan-
spruchnahme der alten Identität stattfinden, für die
Kinder schädlich sein könnten. Hiermit setzt sich we-
der das Sachverständigengutachten noch die angegrif-
fene Entscheidung auseinander, obwohl diesbezügli-
che Bedenken durch den Ergänzungspfleger vorge-
bracht wurden. Eine Einschränkung oder ein Aus-
schluss des Umgangsrechts ist jedoch veranlasst, wenn
nach den Umständen des Einzelfalls der Schutz des
Kindes dies erfordert, um eine Gefährdung seiner
seelischen Entwicklung abzuwehren (vgl. BVerfGE
31, 194, 209 f.).

(b) Ferner geht aus dem letzten Bericht des Verfah-
renspflegers vom 15. Mai 2012 hervor, dass die Kin-
der der Durchführung von Umgangskontakten zu-
nehmend ablehnend gegenüberstehen. […] Vor dem
Hintergrund der offensichtlich stark geänderten Ein-
stellung der Kinder gegenüber Kontakten zum Vater
sowie vom Verfahrenspfleger festgestellten Verhal-
tensauffälligkeiten der Kinder hätte sich das Ober-
landesgericht mit der Frage auseinandersetzen müs-
sen, ob unter diesen geänderten Umständen ein Um-
gangskontakt möglicherweise das Kindeswohl ge-
fährdet, zumal das Oberlandesgericht selbst festge-
stellt hat, dass die Kinder belastet seien und an einer
tiefgreifenden Entwicklungsstörung aus dem
autistischen Formenkreis litten.
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